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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

 
 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft 05.12.2017 Vorberatung 

Kreisausschuss 11.12.2017 Vorberatung 

Kreistag 14.12.2017 Entscheidung 

 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Gebührenbedarfsberechnung für den Gebührentarif der 
öffentlichen Abfallentsorgung im Rhein-Sieg-Kreis 2018 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag stimmt der Gebührenbedarfsberechnung für den Gebührentarif der öffentlichen 
Abfallentsorgung im Rhein-Sieg-Kreis für das Jahr 2018 zu. 

 

Erläuterungen: 

 
Die Abfallgebühren verringern sich im Jahr 2018 geringfügig: Aufgrund guter Verwertungserlöse 
kann der Preis für die Papierentsorgung reduziert werden. Er sinkt für die Nutzung eines 240-
Liter-Behälters um 80 Cent von 3,70 Euro auf 2,90 Euro. 
 
Für einen durchschnittlichen privaten Haushalt mit je einer Papier-, einer Wertstoff-, der kleinsten 
Bio- und der kleinsten Restmülltonne stellen sich die Kosten für die Abfallentsorgung im 
Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 
 

 2017 
€/Jahr 

2018 
€/Jahr 

Restmüll 
80 Liter 4-wöchentl. 

42,96 42,96 

Biomüll 
120 Liter 2-wöchentl. 

58,92 58,92 

Papier 
240 Liter 4-wöchentl. 

3,70 2,90 

Wertstoffe 
240 Liter 4-wöchentl. 

6,84 6,84 

Grundpreis 
 

111,96 111,96 

Abfallgebühr gesamt 
 

224,38 223,58 



 
Eine Entnahme aus dem „Sonderposten aus Schadensersatzzahlung der RSAG“ wird im Jahr 
2018 nicht erforderlich sein. Mit Jahresabschluss 2016 beträgt der Sonderposten 8.788.635,36 €. 
 
Einzelheiten zur Gebührenbedarfsberechnung können dem Anhang 1 entnommen werden. 
 
 
Über das Beratungsergebnis im Zuge der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und 
Landwirtschaft am 05.12.2017 und des Kreisausschusses am 11.12.2017 wird mündlich 
berichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haushalt: 

 

I. Haushaltsmittel sind veranschlagt bei:  0.66.11 
(Produktnr. bzw.Projektnr.) 

         

II. Ressourcenverbrauch (nur soweit nicht in Haushaltsplanung berücksichtigt): 

         

 Personal:   

    

  Vollzeitäquivalente 
p.a. 

 

 Personalbedarf        

 Personaleinsparung        

    

 

 Finanzen:    

 

 konsumtiv in € 
pro Jahr(sofern dauerhaft) 
bzw. pro Projekt 
 Aufwendungen 

   

 Personalaufwand         

 Transferaufwand         

 sonstiger Aufwand         

  
 
Abschreibungen       

Erträge 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Zeitraum 
(ab…      ) 

(von…bis…) 

 Gesamt:                         

 

 investiv in € 
pro Maßnahme 
 Auszahlungen 

Einzahlungen 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Umsetzungs-
zeitraum 

(von…bis…) 

 Baumaßnahmen/ Beschaffung                         

 Grunderwerb                         

 Gesamt                         

 
 

   Deckung ist innerhalb des Budgets gegeben 
 
   Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist erforderlich 
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